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Herrn

JohannesFilter   

Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Recherche sog. „Ausländerverein“ [#170762]
Ihre E-Mail vom 20. November 2019 über www.fragdenstaat.de

Sehr geehrter HerrFilter,

mit o.g. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz

(IFG) und bitten um Übersendung von Dokumenten, aus denen hervorgeht, wie nach sog.

"Ausländervereinen" recherchiert wird.

‚Auf Ihren Antrag ergeht folgender

Bescheid:

Ihren Antrag lehneich ab.

Begründung:

Unterlagen, wie von Ihnen gewünscht, liegen beider Polizei Berlin nicht vor.

Das LKA 552 ist zuständig für die Aufgaben der Anmeldebehörde nach der Verordnung
zur Durchführung des Vereinsgesetzes (VereinsGDV). Anmeldepflichtig sind Ausländer-
und ausländische Vereine gem. 88 14 und 15 des Gesetzes zu Regelung desöffentlichen
Vereinsrechts (VereinsG).
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Verkehrsverbindungen: Zahlungenbitte nur bargeldlos an:
S3,S5,S7,S9,U2,U5,.U8, Bus 200, 240 „Mollstr./Otto-Braun-Str.* Landeshauptkasse Berlin, 10179 Berlin
RE 1, RE 2, RE 7, RB 14 „Alexanderplatz" Bus TXL, 200, 240 „Mollstr./Prenzlauer Allee” Postbank Berlin
Tram M4, M5, M6 „U-Bhf. Alexanderplatz" Bus 148 „U-Bhf. Alexanderplatz" Kontonummer 137106
Tram M8 „Mollstr./Otto-Braun-Str." Bus 100, 200 *Memhardstr." Bankleitzahl 100 100 10
Tram M2, M8 „Mollstr./Prenzlauer Allee* Bus TXL, 100 „S + U-Bhf. Alexanderplatz“ IBAN: DE12100100100000137106

BIC: PBNKDEFF100



Ausländervereine sind Vereine, deren Mitglieder oder Leiter sämtlich oder überwiegend
Ausländer sind. Sie sind gemäß $ 19 Nr. 4 VereinsGi. V.m. 8 19 Abs. 1 VereinsGDVin-
nerhalb von zwei Wochennachihrer Gründung durch den Vorstand oderein zur Vertre-

tung berechtigtes Mitglied beim LKA 552 anzumelden. Vereine, deren Mitglieder oderLei-
ter sämtlich oder überwiegend ausländische Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Unionsind, gelten nicht als Ausländervereine.

Die bestehende Anmeldeverpflichtung ist nach hiesigen Erfahrungen unter denbetroffe-
nen Vereinen nahezu unbekannt. Mithin erfährt das LKA 552 von Vereinen, die Ausländer-
vereine sein könnten, zumeist durch das zuständige Amtsgericht Charlottenburg-Wilmers-

dorf. Rechtsgrundlagehierfür ist $ 400 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheitenderfreiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Das Gericht

hat hiernach die Eintragungeines Vereins oder eine Satzungsänderung dem LKA 552 mit-
zuteilen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass es sich um einen Ausländerverein oder eine
organisatorische Einrichtung eines ausländischen Vereins nach den 88 14 und 15 Ver-
einsG handelt.

Die Mitteilung erfolgt durch die ÜbersendungderVereinsregisterakte. Ist danach nicht

auszuschließen, dass es sich tatsächlich um einen Ausländerverein handelt, erfolgt übli-

cherweise ein Anschreibenseitens LKA 552 an ein (möglichst postalisch erreichbares)
Vorstandsmitglied, um hier Klarheit herzustellen.

Die Ordnungsaufgabe wird auf Grundlage der vorzitierten Rechtsnormenerfüllt. Interne Leit-
fäden odero.ä. sind nicht vorhanden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegendiesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe dieses Bescheidesschriftlich oder zur Niederschrift beim Polizeipräsidenten
in Berlin, Justiziariat, Keibelstraße 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewie-
sen, dass beischriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann ge-
wahrt ist, wenn der Widerspruchinnerhalb derFrist eingegangenist.

Mit freundlichen Grüßen

 


